
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/6/22 7Ob593/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1978

Norm

ABGB §1118 E

MG §21a Abs6

Rechtssatz

Eine auf § 1118 letzter Satz ABGB gestützten Klage läßt das Bestandverhältnis des Mieters unberührt. Auf eine solche

Klage ist daher § 21 a Abs 6 MG nicht anzuwenden.

Entscheidungstexte

7 Ob 593/78
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